
Präsentation
Freihandelsabkommen USMexCa
03.10.2020
Kai Beutler



IGAKK-Kontaktreise Mexiko 2019
Mexiko?

Mexiko ist industrieller 
Hinterhof der USA
•Die USA diktieren im NAFTA-
Nachfolgeabkommen USMexCa die Bedingungen

•80% der Automobilexporte aus Mexiko gehen in 
die USA

USA Mexiko

Fläche (qkm) 9.833.517 1.964.375 

Einwohner 
(Millionen) 

2019: 329,1 
2024: 338,5 
2029: 347,8

126,0

BIP $/Kopf 67.427 10.100

Außenhandel
in Bill$ 2018

4,3 2,0

Anteil Außen-
handel in %

14,6% 28%

Mexiko 15,9%Mexiko 13,4%

USA USA
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Was? nordamerikanische Freihandelspakt T-MEC / USMCA (USA-Mexiko-Kanada-Abkommen)

Vorgänger : NAFTA-Vertrag (1994 bis 2020): Zölle und andere „Handelshemmnisse“ auf Null reduziert. 

Inkrafttreten : 1. Juli 2020 USMCA ist auf 16 Jahre angelegt. Nach 6 Jahren muss es eine „gemeinsame 
Überprüfung der Funktionsweisen“ (Art. 34.7) geben.

Folgen Nafta : 

• Die mexikanische Lebensmittelindustrie verlor ihren Schutzwall, ca. zwei Millionen Kleinbauern wurden arbeitslos. Viele von 
ihnen gingen über die Grenze, um für die US-Farmer zu arbeiten, die große Marktanteile übernahmen und also nach Mexiko 
exportieren. Auch die Kooperative Pascual hat uns viel über diesen ruinösen Wettbewerb berichtet.

• Parallel wurden in den nördlichsten Bundesstaaten Tausende Maquiladoras ausgebaut und eröffnet, also Werke zur Montage 
importierter oder halbfertige Teile in der Elektro- und Autoindustrie. Die dortige Sonderwirtschaftszone garantiert weiterhin 
extreme Steuervorteile und ein unerschöpfliches Reservoir an verzweifelten Menschen, die - arbeitslos geworden und 
gewalttätig unterdrückt - in Rechtlosigkeit und täglicher Ausbeutung leben und arbeiten.

• Zwischen 1994 und 2007 verdoppelte sich die mexikanische Migration in die USA. Im US-Autosektor wurden seit 1994 ca. 350 
Tsd. Jobs abgebaut (die meisten wohl wegen der Konkurrenz durch China). 

Was ist neu? - am wichtigsten sind zwei Verschärfungen für die Autoindustrie. 

• Erstens müssen für eine Zollbefreiung zukünftig mind. 75% der PKW-Wertschöpfung in USA-Mexiko-Kanada erfolgen (NAFTA: 
nur 62,5%). 

• Zweitens müssen in den USA und Kanada, nicht aber in Mexiko, Stundenlöhne von mindestens 16 US-Dollar pro Stunde 
bezahlt werden, und zwar zunächst für 30 % aller gefertigten Kraftfahrzeuge. Diese Quote steigt 1, 2, 3 Jahr nach Inkrafttreten 
auf 33 %, 36 %, 40 % bzw. 45 % (LKW) [Quelle: USMCA, 4-B-1-27-28]. 

• Ferner müssen mindestens 70 % des in Autos verbauten Stahls/Aluminiums in USA-Mexiko-Kanada geschmolzen und 
gegossen werden [USMCA 4-B-1-25]. Da Arbeitgeber keine Strafzölle zahlen möchten, ist die „75%-Regel“ ein starker Anreiz, 
Produktion von Europa, Japan oder andernorts nach USA-Mexiko-Kanada zu verlagern. Zur „45% zu 16 USD-Regel“: die 
mexikanischen Löhne sind viel niedriger, mexikanischer Beschäftigte profitieren daher nicht. Für ihre US-amerikanischen 
Kolleg/innen gilt wohl dasselbe, da die Löhne dort im Durchschnitt bei 22 USD liegen (Oktober 2018). Außerdem können 55% 
der Autoteile weiterhin zu Niedriglöh-nen produziert werden.
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Alternativen zu USMexCa für Mexiko: 

• Ein eigenständiger Zugang zu Chinas Automarkt, dem größten der Welt, durch ein bilaterales Handelsabkommen, könnte 
Mexikos Position gegenüber den USA, und auch gegenüber Europas Autobauern, daher deutlich stärken. Der USMCA-
Vertragstext sieht aber explizit vor, dass ein neues bilaterales Handelsabkommen mit einer sog. „Nicht-Marktwirtschaft“ (China 
wird im Vertragstext explizit genannt) die USA und Kanada ermächtigen würde, das USMCA-Abkommen aufzukündigen. Die 
mexikanische Volkswirtschaft würde dadurch ins Bodenlose stürzen. Ein Handelsvertrag zwischen China und Mexiko soll so 
wirksam verhindert werden. 

Untergrenzen beim Arbeitsrecht In Kapitel 23 - unter Bezugnahme auf Normen der UNO-Arbeitsorganisation ILO.

• Positiv am Abkommen zu vermerken ist, dass die Beweislast umgekehrt wurde. Ab sofort liegt diese bei dem Staat (“respon-

ding party”), über das sich andere Vertragsparteien wegen Verstößen gegen Arbeitsstandards beschweren. Außerdem wurde die 
Pflicht, Zwangsarbeit zu bekämpfen, konkretisiert und Gewalt gegen Arbeiter/Gewerkschaften als verboten erklärt. Dies sollte 
eigentlich selbstverständlich sein, aber evtl. können die Arbeitnehmervertreter/innen diese Formulierungen in dem 
Beschwerdeverfahren nutzen, das ihnen zugebilligt wird. Wie konkret dieses Verfahren aussehen soll, bleibt unklar. 

• Offen bleibt, wie aus Kapitel 23 konkrete Aktionen entstehen können. Ist die genannte ILO-Norm rechtsverbindlich? Wer soll 
und darf Audits beauftragen, wer darf diese durchführen? Kann jede Regierung letztlich selbst entscheiden, wie die Einhaltung 
kontrolliert werden soll? Héctor von der Arbeitsrechte NGO CILAS meinte zu uns, dass das Kapitel 23 nicht viel bringen werde.

Alternativen zu Freihandelsabkommen: attac Köln hat 2018 einen Rahmen für ein solidarisches Wirtschaftsabkommen 
entwickelt. Es beruht auf folgenden Leitzielen (u.a.):

• Förderung der Industrialisierung der weniger entwickelten Partner

• Verankerung sozialer und ökologischer Aspekte

• Schutz der systemrelavanten Wirtschaftsbereiche Ernährung (ssouveränität), Bildung, Wasserversorgung etc. 

• Konfliktschlichtung über internationale Gerichte



Benteler Puebla
Wie ist die Bezahlung?

1. Die Löhne sind deutlich niedriger als in den umli egenden Betrieben 
und 1/3 über dem Mindestlohn.

2. Die Lohnerhöhungen liegen seit 2012 im Bereich de r Inflation.

Anmerkungen: 1MxP – mexikanischer Peso entspricht 5 €Ct. 180 MxP = 9 €/T 
bzw. 216 €/Monat. Der tägliche Lebensbedarf liegt bei 200 MxP/Kopf/Tag. 


